
 

 

 

Ausfüllhilfe 

zum Antrag auf Förderung der Ausbildung zum/zur Berufskraftfahrer/in 2022  

 

Die Formulare zur Antragstellung gliedern sich in die fünf folgenden Vordrucke:  

1. Antrag auf Förderung der Ausbildung 

2. Kontrollformular (Pflichtanlage) 

Nur mit Unterschrift auf dem Kontrollformular ist Ihr Antrag rechtsverbindlich gestellt. Übermitteln Sie das 

Kontrollformular möglichst gleichzeitig mit Ihrem Antrag über das elektronische Antragsportal, so kann 

der Antrag beschleunigt bearbeitet werden. 

3. Anlage 1 „weitere Auszubildende zu Ziffer 4 des Antrags“ 

Sollten in einem Antrag die Förderung von mehr als fünf Auszubildenden beantragt werden, nutzen Sie 

bitte die Anlage 1.  

Hinweis: Die Anlage 1 ist nicht zu nutzen, wenn Sie zu einem bereits eingereichten Antrag weitere 

Auszubildende nachmelden wollen. In diesem Fall ist ein neuer Antrag zu stellen. 

4. Anlage 2 „Absichtserklärung“ (Pflichtanlage) 

Für jedes beantragte Ausbildungsverhältnis ist eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene 

Absichtserklärung erforderlich. 

5. Anlage 3 „Erklärung zur Kumulierung von Zuwendungen für betriebliche 

Ausbildungsverhältnisse zu Ziffer 5 des Antrages“ 

 

Hinweise 

Die Antragstellung auf Förderung  der Ausbildung von Berufskraftfahrern/innen sowie die Übermittlung 

des Kontrollformulars, der Anlagen und Nachweise zum Antrag ist ausschließlich auf elektronischem 

Wege über das elektronische Antragsportal des Bundesamtes auf der Internetseite https://antrag-

gbbmvi.bund.de möglich. 

Eine ausführliche Bedienungsanleitung zum elektronischen Antragsportal können Sie nach der 

Anmeldung im eService-Portal aufrufen (siehe Rubrik „Kontakt und Bedienungsanleitung“). Weitere 

Informationen und Hinweise stehen Ihnen auch auf der Internetseite des Bundesamtes unter der 

Adresse www.bag.bund.de zur Verfügung. 

 
Beispiel 
Anhand des folgenden Beispiels ist das Ausfüllen der Vordrucke veranschaulicht. 

 

Das Unternehmen Reinhard Wendel Transport GmbH beschäftigt 60 Mitarbeiter, ist Halter von 10 

schweren Nutzfahrzeugen und betreibt gewerblichen Güterverkehr. Die Fahrzeuge waren am Tag der 

Antragstellung auf das Unternehmen verkehrsrechtlich zugelassen. Es handelt sich um ein mittleres 

Unternehmen (siehe „Merkblatt zur Definition KMU“).  

Das Unternehmen beabsichtigt, zwei Auszubildende einzustellen. Es hat bereits im Jahr 2021 einen 

Antrag auf Förderung von Ausbildungsmaßnahmen gestellt. Dieser wurde unter dem Geschäftszeichen 

(Gz.) 8521.2.001/001#001 bearbeitet. 

https://antrag-gbbmvi.bund.de/
https://antrag-gbbmvi.bund.de/
http://www.bag.bund.de/


 
 

 

 

Geben Sie - sofern bereits aus den Vorjahren bekannt - das Geschäftszeichen 

des Bundesamtes für Güterverkehr ohne die Ziffern nach der Raute (#) an. 

Ist Ihr Unternehmen im Handelsregister eingetragen, 

geben Sie bitte die vollständige Firmen- oder 

Unternehmensbezeichnung einschließlich der Rechtsform 

laut der Handelsregistereintragung ein. Bitte tragen Sie 

ebenfalls das zuständige Registergericht und die 

Registernummer ein. 

 

Ist Ihr Unternehmen nicht  im Handelsregister eingetragen, 

geben Sie bitte den Vornamen und Namen (und falls zutreffend 

die Geschäftsbezeichnung) an. 

. 

 

Tragen Sie bitte den Unternehmenssitz mit Anschrift, 

Postleitzahl und Ort ein.  

 

Änderungen von Unternehmensdaten sind umgehend mitzuteilen. Zur Vereinfachung stellt das Bundesamt für Güterverkehr ein 

entsprechendes Formular „Änderungsmitteilung“ im eService-Portal zur Verfügung. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Bitte wählen Sie aus, ob der Antrag von dem antragstellenden 

Unternehmen selbst oder einem/einer bevollmächtigten Dritten 

im eService-Portal eingestellt wird. 

Bei Antragstellung durch das Unternehmen selbst tragen Sie bitte 

den/die Ansprechpartner/in aus Ihrem Unternehmen ein.  

Achten Sie insbesondere auf die exakten Angaben von 

Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 

Bei Antragstellung durch einen/eine Bevollmächtigte/n, tragen Sie bitte 
den Firmennamen (sofern vorhanden), den Namen und Vornamen 
sowie die Anschrift und Kontaktdaten des/der Bevollmächtigten ein. 
 
Eine schriftliche Vollmacht ist nur auf Anfrage durch das Bundesamt für 
Güterverkehr vorzulegen. 

Änderungen zum Ansprechpartner oder zur Kommunikationsverbindung sind umgehend mitzuteilen. Zur Vereinfachung stellt das 
Bundesamt für Güterverkehr ein entsprechendes Formular „Änderungsmitteilung“ im eService-Portal zur Verfügung. 
 



 

 

 
 

Bitte erfassen Sie die korrekte und vollständige deutsche 
Bankverbindung des antragstellenden Unternehmens. IBAN und BIC 
sind ohne Leerzeichen einzutragen. 
Änderungen der Bankverbindung sind in Ihrem eigenen Interesse 
umgehend mitzuteilen. Zur Vereinfachung stellt das Bundesamt für 
Güterverkehr ein entsprechendes Formular zur Verfügung. 

Als Antragsteller/in betreiben Sie entweder gewerblichen Güterkraftverkehr 
nach § 1 Abs. 1 GüKG oder Werkverkehr nach § 1 Abs. 2 GüKG. 
Sofern Sie gewerblichen Güterkraftverkehr betreiben, kreuzen Sie dies bitte 
entsprechend an und geben die Nummer der Lizenz bzw. Erlaubnisurkunde, 
die Erteilungsbehörde sowie die Dauer der Gültigkeit an. 
Sofern Sie Werkverkehr betreiben, kreuzen Sie dies bitte entsprechend an und 
tragen die zuständige Außenstelle des Bundesamtes für Güterverkehr sowie 
das Datum der Anmeldung ein. 
Führen Sie sowohl gewerblichen Güterkraftverkehr als auch Werkverkehr 
durch, so sind alle Felder entsprechend zu befüllen. 
 

 

 

Falls Sie (auch) Werkverkehr betreiben, überprüfen Sie bitte, dass 
der/die in der Erlaubnis/Lizenz oder der Werkverkehrsdatei 
eingetragene Berechtigte formal mit den unter Ziffer 1.1 
„Antragsteller/in“ gemachten Angaben übereinstimmt. Insbesondere 
bei Umfirmierung ist die Erlaubnis/Lizenz oder der Eintrag in der 
Werkverkehrsdatei vor Antragstellung zu berichtigen. Bei 
Rechtsformwechsel ist im Falle der Durchführung von gewerblichem 
Güterkraftverkehr vor Antragstellung ein neues Erteilungsverfahren zu 
durchlaufen. 



 
 

Bitte kreuzen Sie an, dass Sie dem Antrag 

mindestens eine Zulassungsbescheinigung Teil I 

(Fahrzeugschein) beigefügt haben. 

Sollte der/die Halter/in auf der 

Zulassungsbescheinigung vom/von der 

Antragsteller/in abweichen, wird zusätzlich der 

Nachweis der Eigentümerschaft benötigt. 

Kreuzen Sie bitte unter Ziffer 3.1 an, ob das antragstellende Unternehmen die Kriterien für 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) erfüllt. 

Beachten Sie hierzu das „Merkblatt – Definition KMU“. 

 

Erfüllt Ihr Unternehmen die KMU-Kriterien, sind folgende Angaben unter Ziffer 3.2 erforderlich: 

Die Gesamtzahl der Beschäftigten im Unternehmen und entweder der Jahresumsatz oder die 

Bilanzsumme des antragstellenden Unternehmens unter Berücksichtigung ggf. vorhandener 

Partnerunternehmen bzw. verbundener Unternehmen. 

 



 
 

Erfassen Sie bitte alle geforderten Angaben zu dem/den beantragten 

Ausbildungsverhältnis/sen. Die Angaben müssen mit denen in der/den beigefügten 

Absichtserklärung/en (Pflichtanlage/n) übereinstimmen. 

Um mehr als fünf Auszubildende anzugeben, nutzen Sie bitte die Anlage 1 zum Antrag. 

Kreuzen Sie bitte an, ob das antragstellende Unternehmen für betriebliche 

Ausbildungsverhältnisse, die Gegenstand dieses Antrags sind, weitere staatliche Beihilfen 

und Zuschüsse anderer Beihilfegeber erhält. 

Nur, wenn Sie für beantragte betriebliche Ausbildungsverhältnisse gleichzeitig von anderen 

Zuwendungsgebern eine Zuwendung (Beihilfe, Zuschuss etc.) erhalten, füllen Sie bitte die 

Anlage 3 aus und fügen Sie diese bitte dem Antrag bei. 

 

Hinweis: Der Ausbildungsvertrag darf nicht vor dem Eingang Ihres Antrags beim Bundesamt für Güterverkehr 

unterschrieben/abgeschlossen werden (Datum der Unterschriftenleistung auf dem Ausbildungsvertrag ist maßgebend). Innerhalb von 

zwei Monaten ab Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides ist das beantragte Ausbildungsverhältnis durch Vorlage einer elektronischen 

Kopie des Ausbildungsvertrages sowie einer elektronischen Kopie der IHK-Bescheinigung beim Bundesamt nachzuweisen (vgl. Ziffer 

6.2.3 der Richtlinie „Ausbildung“). 

 



 

Sämtliche Angaben sind subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) und Verstöße sind strafbewährt. 
Lesen Sie die Erklärungen daher sorgfältig durch. Diese sind zu beachten und einzuhalten. 

Geben Sie bitte an, welche Anlagen dem Antrag beigefügt sind. Die Anlagen sind ebenso wie der Antrag 

selbst über das eService-Portal zu übermitteln. 

Das Übersenden der Anlagen auf  dem Postweg, per Telefax  oder E-Mail ist  nicht zulässig. 

Beachten Sie bitte, dass Ihr Antrag nur mit Übermittlung des Kontrollformulars, einem Fahrzeugnachweis 

(Pflichtanlage) und der/den unterschriebenen Absichtserklärung/en(Pflichtanlage/n) wirksam ist. 

 



 

 

Das unterschriebene und ggf. mit Firmenstempel versehene 
Kontrollformular ist möglich gleichzeitig mit dem Antrag zu übermitteln, 
sodass der Antrag beschleunigt bearbeitet werden kann. Spätestens 
innerhalb von zwei Wochen nach Übermittlung des Antrags ist das 
Kontrollformular zu übermitteln. 
 



 

 

Das unterschriebene und ggf. mit Firmenstempel versehene 
Kontrollformular ist möglichst gleichzeitig mit dem Antrag zu übermitteln, 
so kann der Antrag beschleunigt bearbeitet werden. Spätestens innerhalb 
von zwei Wochen nach Übermittlung des Antrags ist das Kontrollformular 
zu übermitteln. 
 



 

Köln, 14.01.2022 

 

Köln, 14.01.2022 

Die Absichtserklärung ist eine Pflichtanlage. 
Für jedes Ausbildungsverhältnis, welches im Antrag aufgeführt 
wurde, ist dem Antrag eine  vollständig ausgefüllte 
Absichtserklärung beizufügen.  
(Hinweis zum Bsp.: Die Absichtserklärung für den 2. 
Auszubildenden wurde nicht abgebildet) 
 
Das Fehlen der Absichtsabklärung bzw. das Fehlen von Angaben 
auf der Absichtserklärung führt zur Unvollständigkeit des Antrages. 

Die Absichtserklärung ist mit Ort und Datum, sowie mit Unterschrift und ggf. Firmenstempel der 

Antragstellerin/des Antragstellers und der/des Auszubildenden bzw. der/des gesetzlichen 

Vertreterin/Vertreters zu versehen.  

Nur mit beiden Unterschriften ist die Absichtserklärung vollständig.  

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHt4Dk9r_eAhUHDuwKHdRYA6cQjRx6BAgBEAU&url=https://de.fotolia.com/tag/unterschrieben&psig=AOvVaw2fcsfwlgNtwB4s1-QjEilY&ust=1541599056924782
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHt4Dk9r_eAhUHDuwKHdRYA6cQjRx6BAgBEAU&url=https://de.fotolia.com/tag/unterschrieben&psig=AOvVaw2fcsfwlgNtwB4s1-QjEilY&ust=1541599056924782


 

Köln, 14.01.2022 

Bei Unterzeichnung des Kontrollformulars durch das 
Unternehmen selbst sind hier die Angaben zum antragstellenden 
Unternehmen einzutragen. 
Erfolgt die Unterzeichnung durch eine/einen Bevollmächtigten 
sind hier die Angaben des/der Bevollmächtigten einzutragen. 

 
Geben Sie - sofern bereits aus den Vorjahren bekannt - 
das Geschäftszeichen des Bundesamtes für 
Güterverkehr ohne die Ziffern nach der Raute (#) an. 

 

Das Kontrollformular ist mit Ort und Datum, sowie Unterschrift und ggf. Firmenstempel zu 

versehen. Nur mit Unterschrift auf dem Kontrollformular ist Ihr Antrag rechtsverbindlich gestellt. 
Das unterschriebene Kontrollformular ist möglichst mit dem Antrag zu übermitteln, sodass der 
Antrag beschleunigt bearbeitet werden kann. Spätestens innerhalb von zwei Wochen nach 
Übermittlung des Antrags ist das Kontrollformular zu übermitteln. 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHt4Dk9r_eAhUHDuwKHdRYA6cQjRx6BAgBEAU&url=https://de.fotolia.com/tag/unterschrieben&psig=AOvVaw2fcsfwlgNtwB4s1-QjEilY&ust=1541599056924782

